
	Implantologische Leistungen
(GOZ-Pos. 900 - 909)



Implantate, Analyse/Vermessung, GOZ-Pos. 900
Implantate, Präparieren einer Knochenkavität, GOZ-Pos. 901/903
Implantate, Einsetzen einer Implantatschablone, GOZ-Pos. 902
Implantate, freilegen, GOZ-Pos. 904
Implantate, Berechenbarkeit von GOZ-Pos. 229, 231, 232 und 511, GOZ-Pos. 905
Implantate, Sekundärteile auswechseln, GOZ-Pos. 905
Implantate, Materialien und Werkzeuge bei Implantaten
Implantate, Zahnersatz auf Implantaten




	GOZ-Pos. 900




Implantate, Analyse/Vermessung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998 

Die GOZ-Pos. 900 ist nur einmal pro Kiefer und je Fall berechenbar, auch bei mehreren Implantatsystemen. 



	GOZ-Pos. 901 / 903




Implantate, Präparieren einer Knochenkavität

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die Berechnung der GOZ-Pos. 901 oder 903 kann ungeachtet des Designs der enossalen Implantate als Schraube, Blatt, Zylinder, Stufenzylinder usw. bei einpfostigen Systemen nur einmal berechnet werden. Probebohrungen sind nicht berechenbar.

Bei den GOZ-Pos. 901 und 903 ist zu beachten, dass die Blattimplantate, insbesondere die mit zwei Pfosten, gegenüber den Monokörpern schlechter bewertet werden. Für ein zweipfostiges Blattimplantat müssen vergleichsweise zwei Monokörper eingesetzt werden. Unter solchen Voraussetzungen kann über eine Abdingung mit dem Patienten nachgedacht werden.



	GOZ-Pos. 902




	Implantate, Einsetzen einer Implantatschablone




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 17.03.2000

Die Leistung nach der GOZ-Pos. 902 ist je nach Notwendigkeit, ggf. auch mehrmals pro Implantat 
berechenbar.



	GOZ-Pos. 904




Implantate, freilegen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998
Die Leistung nach GOZ-Pos. 904 ist in der Regel pro Implantatpfosten einmal berechnungsfähig. In besonders begründeten Fällen (z. B. Urlaub, Krankheit, Kuraufenthalt), kann sie höchstens zweimal berechnet werden.

	GOZ-Pos. 905




Implantate, Berechenbarkeit von GOZ-Pos. 229, 231, 232 und 511

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.06.1997 

Die kombinierte Berechenbarkeit der GOZ-Pos. 229, 231 und 511 in Zusammenhang mit Leistungen nach GOZ-Pos. 905 ist möglich. 

Darüber hinaus hat der Zahnarzt bei der Festlegung des Faktors die in § 5 Abs. 2 GOZ genannten Kriterien zu beachten. 

Das Entfernen einer Krone durch Abschrauben der Verbindungsschraube ist in der Regel einfacher und weniger zeitaufwendig als das Auftrennen einer fest einzementierten Krone mit rotierenden Instrumenten. Ebenso ist das Einsetzen von Kronen und Brücken mittels Verschraubung in der Regel einfacher und weniger zeitaufwendig als das Einsetzen mit definitivem Befestigungszement.

Die Leistungen nach GOZ-Pos. 229, 231, 232 und 511 sind zahnärztliche Leistungen, die nicht an zahnärztliches Hilfspersonal delegiert werden dürfen. 

	GOZ-Pos. 905




Implantate, Sekundärteil auswechseln

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.10.2011
Bei zusammengesetzten Implantaten müssen bereits im Zuge der chirurgischen Versorgung und nach Herstellung der prothetischen Suprakonstruktion Implantatteile systembedingt z. T. mehrfach ausgewechselt werden. Dieses Austauschen von mit Implantaten verschraubten Teilen ist daher während der chirurgischen und der restaurativen Phase genauso berechnungsfähig wie bei einem Auswechseln nach längerer Tragedauer. Die Leistungsbeschreibung der GOZ-Pos. 905 enthält keinerlei einschränkende Hinweise. Als Sekundärteil gilt jedes Implantatteil, das nicht mit dem Implantat selber verlötet, verklebt oder verschweißt ist. Es ist angemessen, die Leistung nach der GOZ-Pos. 905 pro Implantatpfeiler und Wechselvorgang einmal zu berechnen.
	Implantate, Materialien und Werkzeuge bei Implantaten




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Implantatteile und Implantate sind entsprechend den Allgemeinen Bestimmungen der GOZ nach Abschnitt K, Absatz 2 gesondert berechnungsfähig. Einmalmaterialien und Einmalwerkzeuge (z.B. Einmalbohrer) die im Rahmen einer implantologischen Behandlung benötigt werden, können auf jeden Fall dann gesondert berechnet werden, wenn die Unzumutbarkeitsgrenze erreicht ist.


	Implantate, Zahnersatz auf Implantaten




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.11.2009
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Mesostruktur und Suprakonstruktion auf Implantaten.

Mesostrukturen gehören zu den Sekundärteilen, deren Auswechseln nach GOZ-Nr. 905 zu berechnen ist. Dies bedeutet, dass beim definitiven Einbringen einer Mesostruktur vor der Eingliederung der Suprakonstruktion (Herstellungsphase) - zeitgleich mit einer ZE-Gebührennummer - die GOZ-Nr. 905 anfällt. Ebenso fällt die GOZ-Nr. 905 an für Wechsel der Mesostruktur im Rahmen der Funktionsprüfung, Reinigungsmaßnahmen oder Wiederherstellungs- oder Umbaumaßnahmen. Unter Wechsel kann hierbei auch das Wiedereinfügen derselben Mesostruktur verstanden werden, sofern diese medizinisch notwendig zwecks Reinigung, Überprüfung oder baulicher Veränderung aus dem Munde entfernt und anschließend wieder eingefügt wurde.

Werden mehrere Mesokonstruktionen eingesetzt, so sind diese je Mesokonstruktion berechnungsfähig.

Suprakonstruktionen sind Zahnersatz, die nach Gebührennummern des Abschnitt F „Prothetische Leistungen“ berechnet werden. Suprakonstruktionen können auf Implantaten berechnet werden nach:

· GOZ-Nr. 220 oder 500 für nicht individualisierte (nicht beschliffene) Kronen oder Brückenanker

· GOZ-Nr. 221 oder 501 für individualisierte / mit Hohlkehl- oder Stufenpräparation versehene Kronen oder Brückenanker *

· GOZ-Nr. 503 für Konstruktionen analog von Wurzelkappen (z.B. Snapattachments, „Locatoren“, Magnetattachements etc.) *

· GOZ-Nr. 504 für Teleskop-/Konuskronen bei teleskopierendem ZE * (herausnehmbar oder bedingt herausnehmbar). Das Primärteleskop erfüllt hierbei in der Regel – aber nicht 
zwingend – auch die Funktion der Mesokonstruktion.


· GOZ-Nr. 508 für alle verwendeten Verbindungselemente der Suprakonstruktion (rein implantatgetragene Brücken oder Prothesen sowie Hybridbrücken/-prothesen) mit der Mesostruktur, berechenbar je Verbindungselement (z.B. Friktionsteleskop, Geschiebe, Riegel, Retentionseinsätze aus Kunststoff, Gummi etc., Riegel, Schrauben u. s. w.).

Nicht ansetzbar ist die GOZ-Nr. 508 für die Verschraubung einer Krone mit dem Implantat oder der Mesostruktur. 

Eine Berechnung der GOZ-Pos. 205 ist pro Implantat für die Abdeckung der Verbindungsschraube mit Composite möglich. Hierbei ist es unwesentlich, ob alle Behandlungsschritte der GOZ-Pos. 205 erfüllt sein müssen, da diese auch berechenbar ist, wenn z. B. keine Unterfüllung gelegt werden musste.

Wiedereingliederungen/Reparaturen von Suprakonstruktionen unterliegen denselben Gebührennummern wie der zahngetragene konventionelle Zahnersatz (z.B. GOZ-Nrn. 231, 232, 509, 511), ggf. um die GOZ-Nr. 905 in gleicher Sitzung für die Wiederbefestigung der Mesostruktur ergänzt (s. o.).


*analog im Sinne einer vergessenen Leistung (Regelungslücke)
K. Impla. Leist.
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